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Ausgabe August 2021 
 

  

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

mit unserer August-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren (Stand: 23.6.2021). 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT
 

Unternehmer 

Steuerschuld des Leistungsempfängers 

Das umsatzsteuerliche Reverse-Charge-Verfahren, nach 
dem der unternehmerisch tätige Leistungsempfänger die 
Umsatzsteuer trägt, gilt auch dann, wenn es neben dem 
unternehmerisch tätigen Leistungsempfänger noch einen 
weiteren Leistungsempfänger gibt, der aber nicht Unter-
nehmer ist, und wenn der unternehmerische Leistungsemp-
fänger das volle Entgelt als Gesamtschuldner schuldet. 

Hintergrund: In bestimmten Fällen schuldet der Leistungs-
empfänger die Umsatzsteuer, z. B. bei der Leistung eines 
im Ausland ansässigen Unternehmers an einen deutschen 
Unternehmer oder an eine deutsche juristische Person. Der 
deutsche Unternehmer muss dann als Leistungsempfänger 
die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. 

Sachverhalt: Der Kläger war Unternehmer und Alleineigen-
tümer eines unbebauten Grundstücks. Seine Ehefrau und 
er beauftragten einen österreichischen Bauunternehmer mit 
der Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem Grund-
stück. Das Finanzamt war der Auffassung, dass der Kläger 
die gesamte Umsatzsteuer für die Baukosten im Wege des 
sog. Reverse-Charge-Verfahrens schulde. Hiergegen 
wandte sich der Kläger. 
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Entscheidung: Der Bundesfinanzhof wies die Klage ab: 

 Der Kläger war Unternehmer und Leistungsempfänger 
eines in Österreich ansässigen Unternehmers. Damit 
greift grundsätzlich das sog. Reverse-Charge-Verfahren, 
das dem Leistungsempfänger die Umsatzsteuerschuld 
auferlegt. 

 Die Leistung des österreichischen Unternehmers war 
nicht umsatzsteuerfrei. Zwar ist die Lieferung eines 
Grundstücks umsatzsteuerfrei; der österreichische Unter-
nehmer war aber nicht Veräußerer des Grundstücks, son-
dern das Grundstück gehörte von Anfang an dem Kläger. 

 Unbeachtlich ist, dass auch die Ehefrau des Klägers 
ebenfalls Leistungsempfängerin war. Denn der Kläger war 
gleichwohl Gesamtschuldner des vereinbarten Baupreises 
und konnte daher vom österreichischen Bauunternehmer 
in voller Höhe für die Baukosten in Anspruch genommen 
werden. Außerdem war seine Ehefrau keine Unternehme-
rin und kam daher als Steuerschuldnerin nach dem Re-
verse-Charge-Verfahren nicht in Betracht. 

Hinweise: Der BFH prüfte noch, ob nicht möglicherweise 
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, bestehend aus den 
beiden Eheleuten, Leistungsempfängerin war. Aus Sicht 
des BFH schied dies aus, weil es an einem gemeinsamen 
Zweck fehlte. Anderenfalls hätte nur die Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts die Umsatzsteuer geschuldet, falls sie 
Unternehmerin gewesen wäre. 

Antragsfrist für Kurzarbeit verlängert 
Unternehmen können den erleichterten Zugang zu Kurzar-
beitergeld weiterhin in Anspruch nehmen. Die Bundesregie-
rung hat am 9.6.2021 beschlossen, die Antragsfrist um drei 
Monate bis zum 30.9.2021 zu verlängern. 

Danach können Betriebe, die bis zum 30.9.2021 erstmals 
oder nach dreimonatiger Unterbrechung erneut Kurzarbeit 
einführen, die erleichterten Zugangsbedingungen zum 
Kurzarbeitergeld bis zum 31.12.2021 in Anspruch nehmen. 
Aktuell gelten die Erleichterungen für Betriebe, die bis zum 
30.6.2021 Kurzarbeit einführen. 

Mit der Verordnung gilt weiterhin: 

 Ein Betrieb kann Kurzarbeit anmelden, wenn mindestens 
10 % der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind. 
Diese Schwelle liegt normalerweise bei 30 %. 

 Auf den Aufbau von Minusstunden wird vollständig ver-
zichtet. 

 Auch Leiharbeitnehmer haben Zugang zum Kurzarbeiter-
geld. 

Vermieter 

Vermietung von Kfz-Stellplätzen 
Die Vermietung von Kfz-Stellplätzen an den Mieter einer 
Wohnung ist als Nebenleistung zur umsatzsteuerfreien 
Wohnungsvermietung ebenfalls umsatzsteuerfrei, wenn der 
Kfz-Stellplatz zum selben Gebäudekomplex wie die Woh-
nung gehört und Wohnung und Stellplatz vom selben Ver-
mieter an denselben Mieter vermietet werden. Für die Um-
satzsteuerfreiheit kommt es nicht darauf an, wie externe 

Mieter der Kfz-Stellplätze Zutritt zu ihrem gemieteten Stell-
platz erlangen. 

Hintergrund: Die Vermietung einer Wohnung ist umsatz-
steuerfrei. Die isolierte Vermietung eines Parkplatzes ist 
hingegen umsatzsteuerpflichtig. 

Sachverhalt: Der Kläger hatte einen dreiteiligen Gebäude-
komplex errichtet, der aus einem Vorderhaus, einem Hin-
terhaus und einem Zwischenbau bestand. Unter dem Zwi-
schenbau befand sich eine Tiefgarage, die durch einen 
separaten Eingang im Zwischenbau betreten werden konn-
te. Ursprünglich wollte der Kläger den gesamten Gebäude-
komplex umsatzsteuerpflichtig nutzen und machte deshalb 
die Vorsteuer aus den Baukosten geltend. Er änderte dann 
seine Planung und vermietete einen Teil des Vorder- und 
Hinterhauses umsatzsteuerfrei zu Wohnzwecken. Außer-
dem vermietete er auch zehn Kfz-Stellplätze im Zwischen-
bau an die Wohnungsmieter des Vorder- bzw. Hinterhau-
ses; die anderen Stellplätze vermietete er an externe Mie-
ter, die in dem Gebäude nicht wohnten. Das Finanzamt sah 
nicht nur die Wohnungsvermietung, sondern auch die Ver-
mietung der Stellplätze an die Mieter als umsatzsteuerfrei 
an und nahm eine Vorsteuerberichtigung zulasten des 
Klägers vor. Der Kläger hielt die Vermietung der Stellplätze 
für umsatzsteuerpflichtig. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Klage 
ab und sah in der Stellplatzvermietung an die Wohnungs-
mieter eine umsatzsteuerfreie Vermietung, die zur Vorsteu-
erberichtigung zulasten des Klägers führte: 

 Die Vermietung der zehn Stellplätze an die Wohnungs-
mieter war eine Nebenleistung zur umsatzsteuerfreien 
Vermietung der Wohnungen und als Nebenleistung eben-
falls umsatzsteuerfrei.  

 Für die Einstufung als Nebenleistung sprach, dass die 
Stellplätze zum selben Gebäudekomplex gehörten und 
zusammen mit der jeweiligen Wohnung an denselben 
Mieter vermietet wurden. Es ist nicht erforderlich, dass 
sich die Stellplätze ebenfalls im Vorder- oder Hinterhaus 
befinden, wo auch die Wohnungen lagen; zum Gebäude-
komplex gehörte auch der Zwischenbau.  

 Irrelevant ist, dass die externen Stellplatzmieter ihre Stell-
plätze erreichen konnten, ohne das Vorder- oder Hinter-
haus betreten zu müssen. Ebenso wenig kommt es für die 
Umsatzsteuerfreiheit darauf an, ob es in der Umgebung 
genügend Parkplätze gab. 

Hinweise: Für den Kläger wäre eine Umsatzsteuerpflicht 
vorteilhaft gewesen, weil er insoweit keine Vorsteuerberich-
tigung zu seinen Lasten hätte durchführen müssen. Im 
Allgemeinen ist jedoch eine Umsatzsteuerfreiheit für Ver-
mieter und Mieter vorteilhaft, weil sich anderenfalls die 
Miete verteuern würde.  

Der BFH folgt der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs, der für die Umsatzsteuerfreiheit der Stellplatz-
vermietung verlangt, dass die Wohnungs- und die Stell-
platzvermietung einen einheitlichen wirtschaftlichen Vor-
gang darstellen und miteinander eng verbunden sind. Dies 
ist der Fall, wenn sich Wohnung und Stellplatz im selben 
Gebäudekomplex befinden und beide vom selben Vermie-
ter an denselben Mieter vermietet werden. 
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Kapitalanleger 

Beschränkte Verlustverrechnung bei 
Aktienverkäufen 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat das Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) angerufen, weil er die Beschränkung der 
Verlustverrechnung für Verluste aus Aktienverkäufen für 
verfassungswidrig hält. Im Gegensatz zu anderen Verlus-
ten aus Kapitalvermögen können Verluste aus Aktienver-
käufen nämlich nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen 
verrechnet werden. Der BFH sieht hierin eine verfassungs-
widrige Ungleichbehandlung, für die es keinen hinreichen-
den sachlichen Grund gibt. 

Hintergrund: Verluste aus der Veräußerung von Aktien 
dürfen nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien 
verrechnet werden, nicht aber mit anderen positiven Kapi-
taleinkünften oder anderen Einkünften. Andere Verluste 
aus Kapitalvermögen wie z. B. Darlehensverluste können 
dagegen mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalver-
mögen verrechnet werden, ebenfalls aber nicht mit anderen 
Einkünften, z. B. aus Gewerbebetrieb; denn Kapitaleinkünf-
te unterliegen i. d. R. einem speziellen Steuersatz, nämlich 
der Abgeltungsteuer von 25 %. 

Sachverhalt: Die Kläger sind Eheleute. Der Ehemann er-
zielte im Jahr 2012 Verluste aus Aktienverkäufen in Höhe 
von 4.819 € und positive Kapitalerträge i. H. von 2.092 €. 
Die Ehefrau erzielte positive Kapitalerträge i. H. von 
1.289 €, erlitt aber keine Verluste aus Aktienverkäufen. Die 
Kläger beantragten die Verrechnung der Verluste aus den 
Aktienverkäufen mit den positiven Kapitalerträgen. Dies 
lehnte das Finanzamt ab. 

Entscheidung: Der BFH hat nun einen Vorlagebeschluss 
an das BVerfG gerichtet: 

Nach der derzeitigen Gesetzeslage können die Aktienver-
luste nicht mit den positiven Kapitalerträgen des Eheman-
nes verrechnet werden, weil eine Verrechnung nur mit 
Aktiengewinnen möglich ist; der Ehemann hat aber keine 
Aktiengewinne erzielt. 

Das Gesetz, das eine Verrechnung von Aktienverlusten nur 
mit Aktiengewinnen zulässt, verstößt gegen den Gleichbe-
handlungsgrundsatz des Grundgesetzes und ist daher 
verfassungswidrig. Denn Verluste aus Aktienverkäufen 
werden schlechter behandelt als andere Verluste aus Kapi-
talvermögen. Hierfür gibt es keinen hinreichenden sachli-
chen Grund: 

 Soweit der Gesetzgeber befürchtet, dass bei einem Bör-
sencrash die steuerlich geltend gemachten Aktienverluste 
den Finanzhaushalt beeinträchtigen könnten, ist dies ein 
rein fiskalischer Grund, der es nicht rechtfertigt, den 
Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit zu durchbrechen. Außerdem ist es 
nicht realitätsgerecht anzunehmen, dass bei einem Bör-
sencrash genügend andere Kapitalerträge entstehen 
könnten, mit denen eine Verrechnung möglich sein könn-
te. 

 Zudem ist es nicht realitätsgerecht, dass der Gesetzgeber 
die Beschränkung der Verlustverrechnung nicht bei indi-

rekten Aktienanlagen wie Aktienfondsanteilen, Aktienzerti-
fikaten oder -optionen anordnet. 

 Weiterhin ist es verfassungsrechtlich nicht zu akzeptieren, 
dass die Beschränkung der Verlustverrechnung von Akti-
enverlusten auch dann gilt, wenn es keinen Börsencrash 
gibt. 

 Die Beschränkung der Verlustverrechnung kann nicht mit 
der Notwendigkeit zur Verhinderung missbräuchlicher 
Steuergestaltungen gerechtfertigt werden. Insbesondere 
steht es dem Steuerpflichtigen frei, Verluste aus Aktien 
dann zu realisieren, wenn er den Verlust steuerlich opti-
mal nutzen kann, weil er andere positive Einkünfte aus 
Kapitalvermögen hat. 

 Die Beschränkung der Verlustverrechnung kann auch 
nicht damit gerechtfertigt werden, dass Spekulationsge-
schäfte verhindert werden sollen. Denn erfasst werden 
auch Verluste aus langfristig gehaltenen Aktien und damit 
nicht-spekulative Aktienanlagen. 

 Eine verfassungskonforme Auslegung des Gesetzes ist 
nicht möglich. Deshalb muss das BVerfG über die Verfas-
sungsmäßigkeit der Vorschriften entscheiden. 

Hinweise: Die Entscheidung liegt nun beim BVerfG, das als 
einziges Gericht Gesetze für verfassungswidrig erklären 
darf. Der Ausgang des Verfahrens hat erhebliche Bedeu-
tung für Kapitalanleger, weil sie im Fall der Verfassungs-
widrigkeit ihre Verluste aus Aktiengeschäften mit Dividen-
den oder Zinsen verrechnen könnten. 

Der Kläger könnte im Fall der Verfassungswidrigkeit seinen 
Aktienverlust in Höhe von 4.819 € mit seinen positiven 
Kapitalerträgen in Höhe von 2.092 € verrechnen, so dass 
sich für ihn Kapitaleinkünfte in Höhe von 0 € ergeben wür-
den. Für die Ehefrau (Klägerin) ergäben sich hingegen 
keine positiven Auswirkungen, da sie keine Aktienverluste 
erlitten hat und die Aktienverluste ihres Ehemannes nicht 
mit ihren Kapitaleinkünften „ehegattenübergreifend“ ver-
rechnet werden können. 

Alle Steuerzahler 

Gewinnerzielungsabsicht bei PV-Anlagen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur Gewinn-
erzielungsabsicht beim Betrieb kleiner Photovoltaikanlagen 
und kleiner Blockheizkraftwerke auf selbst genutzten 
Grundstücken geäußert. Danach kann der Steuerpflichtige 
einen Antrag stellen, mit dem unterstellt wird, dass die 
jeweilige Anlage von Anfang an ohne Gewinnerzielungsab-
sicht betrieben wurde. 

Hintergrund: Die steuerliche Anerkennung von Verlusten 
und auch Gewinnen setzt eine sog. Gewinnerzielungsab-
sicht bzw. Einkünfteerzielungsabsicht voraus. Es muss also 
feststehen, dass der Steuerpflichtige über die Dauer des 
Unternehmens einen sog. Totalgewinn erzielen wird. Ande-
renfalls handelt es sich um eine sog. Liebhaberei. 

Wesentliche Aussagen des BMF: 

 Das aktuelle BMF-Schreiben gilt für Photovoltaikanlagen 
mit einer installierten Leistung von bis zu 10 kW sowie für 
Blockheizkraftwerke mit einer installierten Leistung von bis 
zu 2,5 kW, die jeweils auf selbst genutzten oder unentgelt-
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lich überlassenen Ein- oder Zweifamilienhausgrundstü-
cken installiert sind und nach dem 31.12.2003 in Betrieb 
genommen worden sind. 

Hinweis: An der Selbstnutzung ändert sich nichts, wenn 
zum Haus ein häusliches Arbeitszimmer oder ein gele-
gentlich vermietetes Gästezimmer gehört, wenn die Ein-
nahmen hieraus 520 € im Jahr nicht überschreiten. 

 Wenn der Steuerpflichtige einen entsprechenden Antrag 
stellt, kann das Finanzamt ohne nähere Prüfung unterstel-
len, dass die Anlage ohne Gewinnerzielungsabsicht be-
trieben wird. Es handelt sich dann also um eine sog. 
Liebhaberei, so dass die Gewinne nicht versteuert wer-
den. Eine Anlage „EÜR“ ist nicht mehr abzugeben. 

Hinweis: Dies gilt aber für alle verfahrensrechtlich noch 
offenen Veranlagungszeiträume und auch für die Folge-
jahre. Es werden dann also auch künftig keine Verluste 
mehr berücksichtigt. 

 Die Stellung des Antrags ist freiwillig. Der Steuerpflichtige 
kann auch seine Gewinnerzielungsabsicht nachweisen. 
Ohne Antrag oder Nachweis der Gewinnerzielungsabsicht 
ist die Gewinnerzielungsabsicht von Amts wegen zu prü-
fen. Die Entscheidung, ob eine Gewinnerzielungsabsicht 
vorliegt, gilt dann für alle verfahrensrechtlich noch offenen 
Veranlagungszeiträume. 

Hinweis: Erzielt der Steuerpflichtige Verluste aus dem 
Betrieb der Anlage, ist der Antrag nicht sinnvoll. Anders ist 
dies, wenn künftig nur noch Gewinne erwartet werden und 
die bisherigen Verluste bereits bestandskräftig anerkannt 
worden sind oder bislang keine Verluste entstanden sind. 
Die Finanzgerichte tendieren bislang zur Anerkennung ei-
ner Gewinnerzielungsabsicht, so dass Verluste steuerlich 
anerkannt werden. 

Hinweis: Das Schreiben betrifft die Regelungen zur Ein-
kommensteuer. Unberührt hiervon bleiben umsatzsteuer-
rechtliche Regelungen, sofern der Strom in das Stromnetz 
eingespeist oder anderweitig verkauft wird. 

Bonus einer privaten Krankenkasse 
Eine Bonuszahlung einer privaten Krankenkasse mindert 
den Sonderausgabenabzug des Versicherungsnehmers, 
wenn der Bonus garantiert gezahlt wird, also unabhängig 
davon, ob dem Versicherungsnehmer ein finanzieller Ge-
sundheitsaufwand entstanden ist. Die Minderung des Son-
derausgabenabzugs tritt auch dann ein, wenn die Kranken-
kasse in Höhe des Bonus keine Krankheitskosten erstattet 
und damit der Bonus wie ein Selbstbehalt funktioniert. 

Hintergrund: Beiträge für eine Krankenversicherung sind 
grundsätzlich als Sonderausgaben abziehbar, und zwar in 
Höhe des sog. Basiskrankenversicherungsschutzes. 

Sachverhalt: Der Kläger war mit seinen beiden Kindern 
privat kranken- und pflegeversichert. Seine Krankenkasse 
gewährte einen monatlichen Bonus von jeweils 30 € für ihn 
und seine Kinder (90 € pro Monat insgesamt, jährlich 
1.080 €). Sofern der Kläger Krankheitskosten zur Erstat-
tung einreichen würde, war der Bonus auf den Erstattungs-
betrag anzurechnen. Die Krankenkasse sah in dem Bonus 
eine Beitragserstattung im Umfang von 987 €, da der Ba-
siskrankenversicherungsschutz 91,36 % betrug (1.080 € x 
91,36 %). Das Finanzamt folgte dieser Auffassung und 
kürzte die Sonderausgaben des Klägers um diesen Betrag.  

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hier-
gegen gerichtete Klage ab:  

 Zwar ist die Mitteilung der Krankenkasse, dass es sich um 
eine Beitragserstattung handelt, für das Finanzamt nicht 
bindend; das Finanzamt hat aber zu Recht angenommen, 
dass der Bonus den Sonderausgabenabzug mindert. 

 Tatsächlich ist der Kläger in Höhe von 1.080 € jährlich 
nicht durch Krankenversicherungsbeiträge wirtschaftlich 
belastet; dieser Betrag wird ihm nämlich erstattet. Der Bo-
nus war garantiert, weil der Kläger für den Erhalt des Bo-
nus nichts tun musste.  

 Zwar wurde der Bonus auf eine mögliche Erstattung von 
Krankheitskosten angerechnet, so dass der Bonus wirt-
schaftlich verbraucht war, wenn dem Kläger bzw. jedem 
einzelnen Kind ein Krankheitsaufwand von 360 € jährlich 
oder mehr entstand. Dieser Nachteil wirkt sich aber nicht 
auf den Sonderausgabenabzug aus, sondern kann allen-
falls zu einer wirtschaftlichen Last bei den Krankheitskos-
ten führen. Offenbleiben kann, ob diese wirtschaftliche 
Last als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichti-
gen und insbesondere zwangsläufig ist; jedenfalls lag im 
Streitfall der selbst zu tragende Krankheitsaufwand nicht 
über den zumutbaren Belastungen. 

Hinweise: Der garantierte Bonus der privaten Krankenkas-
se, der das kostenbewusste Verhalten des Versicherungs-
nehmers belohnt, stellt damit eine Beitragserstattung dar 
und mindert den Sonderausgabenabzug.  

Anders ist dies, wenn die Krankenkasse einen Bonus für 
den finanziellen Aufwand des Versicherungsnehmers leis-
tet, der ihm infolge einer Gesundheitsmaßnahme (z. B. 
Fitness, Vorsorgeuntersuchung) entsteht. Bei einem so-
chen Bonus handelt es sich nicht um eine Erstattung der 
Versicherungsbeiträge, sondern um eine Erstattung der 
dem Versicherungsnehmer entstandenen Gesundheitsauf-
wendungen. Der Sonderausgabenabzug wird bei einem 
derartigen Bonus, mit dem das gesundheitsbewusste Ver-
halten des Versicherungsnehmers belohnt wird, also nicht 
gemindert. 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im August 2021 

10.8.2021 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
Zahlungsschonfrist bis zum 13.8.2021 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

16.8.2021 Gewerbesteuer, Grundsteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 19.8.2021 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

27.8.2021 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 27.8.2021 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 25.8.2021 

 


